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§ 1

Dem vom 24. Juni 2014 bis zum
26. Oktober 2016 unterzeichneten Ab-
kommen zur dritten Änderung des vom
16. Oktober 1992 bis zum 2. Dezember
1992 unterzeichneten Abkommens über
das Deutsche Institut für Bautechnik
(GVBl. I S. 664), zuletzt geändert durch
das vom 14. September 2010 bis zum
15. Mai 2012 unterzeichnete Abkommen
(GVBl. 2013 S. 202), wird zugestimmt.

§ 2

(1) Das Abkommen zur dritten Ände-
rung des Abkommens über das Deutsche

Institut für Bautechnik wird nachstehend
mit Gesetzeskraft veröffentlicht.

(2) Der Tag, an dem das Abkommen
zur dritten Änderung des Abkommens
über das Deutsche Institut für Bautechnik
nach seiner Nr. 2 in Kraft tritt, ist im Ge-
setz- und Verordnungsblatt bekanntzuge-
ben.

§ 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.
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*) FFN Anhang Staatsverträge

De r L and t ag ha t d a s f o l g ende Ge s e t z b e s c h l o s s en :

Gesetz
zu dem Abkommen zur dritten Änderung des Abkommens

über das Deutsche Institut für Bautechnik*)

Vom 28. Juni 2017

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 28. Juni 2017

De r He s s i s c h e M in i s t e r p r ä s i d en t De r He s s i s c h e M in i s t e r

B ou f f i e r f ü r Wi r t s c h a f t , E ne r g i e ,
Ve r k eh r und

Lande s en tw i c k l ung

A l -Waz i r

Anlage
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Die Bundesrepublik Deutschland
und
das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein,
der Freistaat Thüringen

vereinbaren, vorbehaltlich der Zustim-
mung ihrer gesetzgebenden Körperschaf-
ten, soweit diese durch die Verfassung
vorgeschrieben ist, die nachstehenden
Änderungen des Abkommens über das
Deutsche Institut für Bautechnik:

1. Das Abkommen über das Deutsche Ins-
titut für Bautechnik, das zuletzt durch
das Abkommen zur zweiten Änderung
des Abkommens über das Deutsche
Institut für Bautechnik (2. DIBt-Ände-
rungsabkommen, GVBl. für Berlin vom
21. Juni 2014, S. 188) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

a) Artikel 2 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 1 wird wie folgt geän-
dert:

aaa) Nummer 1 erhält folgen-
de Fassung:

„1. Europäische Techni-
sche Bewertungen
auszustellen und die-
se zumindest nach
Gegenstand und we-
sentlichem Inhalt zu
veröffentlichen,“

bbb) Nummer 6 erhält folgen-
de Fassung:

„6. die Aufgaben einer
notifizierenden Be-
hörde im Sinne von
Artikel 40 der Ver-
ordnung (EU) Nr.
305/2011 des Euro-
päischen Parlaments
und des Rates vom
9. März 2011 zur
Festlegung harmoni-
sierter Bedingungen
für die Vermarktung
von Bauprodukten
und zur Aufhebung
der Richtlinie 89/106
EWG des Rates (ABl.
L 88 vom 4.4.2011,

S. 5) (EU-Bauproduk-
ten-verordnung) wahr-
zunehmen,“

ccc) Nach Nummer 6 werden
folgende Nummern 7
und 8 angefügt:

„7. Verzeichnisse von
anerkannten Prüf-,
Überwachungs- und
Zertifizierungsstellen
nach den Landesbau-
ordnungen zu führen,

8. a) Energieausweise

und Inspektionsbe-
richte im Sinne der
Energieeinsparver-
ordnung zu regis-
trieren und Regis-
triernummern zu
vergeben und

b) Stichprobenkon-
trollen von Ener-
gieausweisen
durchzuführen.“

bb) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende
Fassung:

„Als gemeinsame Marktüber-
wachungsbehörde hat das In-
stitut insbesondere die Aufga-
be,

1. Bauprodukte in technischer
Hinsicht einheitlich zu prü-
fen und zu bewerten,

2. Maßnahmen in den Fällen,
in denen Bauprodukte nach
den Anforderungen der EU-
Bauproduktenverordnung
die in Bezug auf die wesent-
lichen Merkmale erklärte
Leistung nicht erbringen
oder eine Gefahr darstellen,
zu treffen, soweit es nach
landesrechtlichen Vorschrif-
ten über die Zuständigkeit
der Marktüberwachungsbe-
hörden in der jeweils gel-
tenden Fassung als gemein-
same Marktüberwachungs-
behörde zuständig ist,

3. Ordnungswidrigkeiten im
Rahmen seiner Aufgaben
nach Nr. 2 zu verfolgen und
zu ahnden,

4. die Marktüberwachungsbe-
hörden der Länder fachlich
zu beraten und koordinie-
rend tätig zu werden,

5. Aufgaben der europäischen
und internationalen Verwal-
tungszusammenarbeit wahr-
zunehmen.“

Anlage 1

Abkommen
zur dritten Änderung des Abkommens über das Deutsche Institut für Bautechnik

(3. DIBt–Änderungsabkommen)



cc) Absatz 4 erhält folgende Fas-
sung:

„(4) Das Institut hat außer-
dem die Aufgabe,

1. die Anerkennung von Prüf-,
Überwachungs- und Zertifi-
zierungsstellen sowie die
entsprechende Anerkennung
von Behörden nach den Lan-
desbauordnungen und

2. Entscheidungen über Anträ-
ge auf Typenprüfungen

vorzubereiten, soweit das Insti-
tut nicht nach Absatz 6 zustän-
dig ist.“

dd) Absatz 5 wird wie folgt geän-
dert:

In Nummer 2 werden die Wör-
ter „Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften“ durch
die Wörter „Europäischen
Kommission“ ersetzt.

ee) Absatz 6 erhält folgende Fas-
sung:

„(6) Die einzelnen Länder
können dem Institut zusätzlich
die Zuständigkeit übertragen
für

1. die Anerkennung von Prüf-,
Überwachungs- und Zertifi-
zierungsstellen sowie die
entsprechende Anerken-
nung von Behörden nach
den Landesbauordnungen
und deren Überwachung,

2. die Erteilung von Typenprü-
fungen,

3. den Erlass von Verwal-
tungsakten, die auf Baupro-
dukte bezogen sind, nach
Rechtsvorschriften, die der
Umsetzung weiterer Rechts-
akte der Europäischen Uni-
on dienen,

4. über die Aufgaben der ge-
meinsamen Marktüberwa-
chungsbehörde nach Ab-
satz 2 hinausgehende, wei-
tere Aufgaben der Markt-
überwachung nach Rechts-
akten der Europäischen
Union für harmonisierte
Bauprodukte und

5. die Erteilung von Zustim-
mungen im Einzelfall für
Bauprodukte und Bauarten
nach den Landesbauord-
nungen.“

ff) Nach Absatz 6 wird folgender
Absatz 7 angefügt:

„(7) Die Landesregierungen
können dem Institut durch Ver-
waltungsabkommen mit der in
Artikel 3 Abs. 3 bezeichneten
Bundesbehörde weitere Aufga-
ben übertragen.“

gg) Die Protokollnotiz zu Artikel 2
Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende
Fassung:

„Protokollnotiz zu Artikel 2
Abs. 1 Nr. 1

Das Institut wird bei der Erar-
beitung Europäischer Techni-
scher Bewertungen vom Bund
allgemein bezeichnete Stellen
bitten, den Entwurf von Euro-
päischen Technischen Bewer-
tungen vorzubereiten, soweit
durch solche Europäische
Technische Bewertungen we-
sentliche Belange des Bundes
bei der Erfüllung von Aufga-
ben berührt werden, die in
bundeseigener Verwaltung
oder im Auftrag des Bundes
wahrgenommen werden. Nä-
heres wird in der Dienstanwei-
sung geregelt.“

hh) Die Protokollnotiz zu Artikel 2
Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 6
Nr. 5 wird durch folgende Pro-
tokollnotiz zu Artikel 2 Abs. 2
S. 2 Nr. 2, Abs. 6 Nr. 4 ersetzt:

„Protokollnotiz zu Artikel 2
Abs. 2 S. 2 Nr. 2, Abs. 6 Nr. 4

Die Wahrnehmung der Aufga-
ben nach Artikel 2 Abs. 2 S. 2
Nr. 2 und deren Finanzierung
über den Königsteiner Schlüs-
sel nach Artikel 11 Abs. 3 und
Abs. 4 knüpft an die einheitli-
che Regelung in allen Ländern
über die Zuständigkeit der ge-
meinsamen Marktüberwa-
chungsbehörde entsprechend
dem von der Bauministerkon-
ferenz beschlossenen Mus-
ter-Marktüberwachungsverord-
nungs-Durchführungsgesetz an.
Aufgaben, die über die Mus-
ter-Zuständigkeitsregelungen
hinausgehen, können von je-
dem Land einzeln nach Artikel
2 Abs. 6 Nr. 4 übertragen wer-
den. Der Finanzbedarf hierfür
wird nach Artikel 11 Abs. 6
durch das Land erstattet, das
weitergehende Aufgaben
übertragen hat.“

ii) Die Protokollnotiz zu Artikel 2
Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 6 wird
durch folgende Protokollnotiz
zu Artikel 2 Abs. 2 S. 2 Nr. 4
und Nr. 5 ersetzt:

„Protokollnotiz zu Artikel 2
Abs. 2 S. 2 Nr. 4 und Nr. 5

Zu den Beratungs- und Koordi-
nierungsaufgaben (4.) zählen
insbesondere

a) die Bereitstellung wissen-
schaftlichen und techni-
schen Fachwissens,

b) die Vorbereitung der re-
gelmäßigen Aktualisierung
des Marktüberwachungs-
programms sowie der Eva-
luierung der Überwa-
chungstätigkeiten,

c) die Vorbereitung von Risi-
koprofilen für die Zollbehör-
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den, die Mitteilung von
Maßnahmen an den Bund
zur Meldung an die Euro-
päische Kommission im
Rahmen des Schnellinfor-
mationssystems der Union
(RAPEX) sowie die Entge-
gennahme von RAPEX‑
Meldungen anderer Mit-
gliedstaaten vom Bund,

d) die Mitteilung von Maßnah-
men, Einwänden und sons-
tigen Mitteilungen an den
Bund zur Weiterleitung an
die Europäische Kommissi-
on und die übrigen Mit-
gliedstaaten im Rahmen eu-
ropäischer Unterrichtungs-
und Abstimmungsverfahren
wie das Schutzklauselver-
fahren sowie die Vertretung
in angeschlossenen Konsul-
tationsverfahren,

e) die Schulung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern
der Länder.

Aufgaben der europäischen
und internationalen Verwal-
tungszusammenarbeit (5.) be-
inhalten vor allem

a) die Übermittlung von Infor-
mationen an die Europäi-
sche Kommission im Rah-
men des allgemeinen Sys-
tems der Union für das In-
formationsmanagement,

b) die Amtshilfe gegenüber
den Marktüberwachungs-
behörden anderer Mitglied-
staaten nach Artikel 24
Abs. 2 der Verordnung
(EG) Nr. 765/2008 des Euro-
päischen Parlaments und
des Rates vom 9. Juli 2008,

c) die Vertretung in dem euro-
päischen Gremium, in dem
die Marktüberwachungsbe-
hörden der Mitgliedstaaten
zusammengeschlossen sind,

d) die Zusammenarbeit mit
den zuständigen Stellen
von Drittstaaten.“

b) Artikel 3 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 1 erhält folgende Fas-
sung:

„(1) Das Institut wirkt im
Auftrag des Bundes in der Or-
ganisation Technischer Bewer-
tungsstellen nach Artikel 31
der EU-Bauproduktenverord-
nung mit.“

bb) Absatz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„(2) Im Rahmen der Mitwir-
kung in der Organisation Tech-
nischer Bewertungsstellen hat
das Institut insbesondere die
Aufgabe,

1. an der Erstellung und An-
nahme von Europäischen
Bewertungsdokumenten im
Sinne von Artikel 19 der
EU-Bauproduktenverord-
nung mitzuwirken und

2. Übersetzungen von Euro-
päischen Bewertungsdoku-
menten und Europäischen
Technischen Bewertungen
anderer Bewertungsstellen
auf Anforderung des Bun-
desministeriums für Um-
welt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit anzuferti-
gen oder die Richtigkeit
vorgelegter Übersetzungen
zu bestätigen.“

cc) Absatz 3 erhält folgende Fas-
sung:

„(3) Das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit kann
dem Institut durch Verwal-
tungsabkommen mit den Lan-
desregierungen weitere Aufga-
ben übertragen.“

dd) Nach Absatz 3 wird folgender
Absatz 4 angefügt:

„(4) Im Rahmen der Erledi-
gung der Aufgaben nach Ab-
satz 1, 2 und 3 unterliegt das
Institut dem Weisungsrecht des
Bundes; das Weisungsrecht
wird vom Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit ausge-
übt. Das Institut unterrichtet
das Bundesministerium lau-
fend.“

c) Artikel 4 wird wie folgt geändert:

aa) In der Überschrift werden die
Wörter „im Gremium der Zu-
lassungsstellen“ durch die
Wörter „in der Organisation
Technischer Bewertungsstel-
len“ ersetzt.

bb) In Absatz 1 werden die Wörter
„dem Gremium der Zulas-
sungsstellen“ durch die Wörter
„der Organisation Technischer
Bewertungsstellen“ ersetzt.

cc) Absatz 4 erhält folgende Fas-
sung:

„(4) Hinsichtlich der Ver-
handlung und der Abstim-
mung über Europäische Be-
wertungsdokumente wird der
Bund bei der Ausübung seines
Weisungsrechts einer mehr-
heitlich abgegebenen Stel-
lungnahme der Länder ent-
sprechen, soweit landesrecht-
lich geregelte materielle Anfor-
derungen oder Anforderungen
aus dem Aufgabenbereich, die
in landeseigener Verwaltung
wahrgenommen werden, in
dem Europäischen Bewer-
tungsdokument zu berücksich-
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tigen sind, es sei denn, ein Ab-
weichen von der Stellungnah-
me der Länder ist aus außen-
und integrationspolitischen
Gründen erforderlich; sind im
Europäischen Bewertungsdo-
kument sowohl Anforderungen
des Bundes als auch der Län-
der zu berücksichtigen, wer-
den sich Bund und Länder um
eine einvernehmliche Haltung
bemühen. Kommt eine solche
nicht zustande, entscheidet der
Bund; er hat dabei die Belange
der Länder zu berücksichti-
gen.“

d) Artikel 5 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„(2) Bei der Erfüllung der
Aufgaben nach Artikel 2 Abs. 1,
2, 3, 5, 6 und 7 unterliegt das
Institut der Fachaufsicht durch
die für das Bauwesen zuständi-
ge Senatsverwaltung.“

bb) In Absatz 3 Satz 2 wird die An-
gabe „Abs. 6 Nr. 5“ durch die
Angabe „Abs. 6 Nr. 4“ ersetzt.

cc) In Absatz 4 Satz 1 werden die
Wörter „des Bauproduktenge-
setzes“ durch die Wörter „der
EU-Bauproduktenverordnung
oder eines zu ihrer Durchfüh-
rung erlassenen Bundesgeset-
zes“ ersetzt.

dd) Absatz 5 erhält folgende Fas-
sung:

„(5) Soweit ein Wider-
spruchsverfahren durchzufüh-
ren ist, ist für die Wider-
spruchsbescheide abweichend
von § 30 Abs. 2 Buchst. a des
Gesetzes über die Zuständig-
keiten in der Allgemeinen Ber-
liner Verwaltung (Allgemeines
Zuständigkeitsgesetz) in der
Fassung vom 22. Juli 1996
(GVBl. S. 302, 472), zuletzt ge-
ändert durch Artikel I des Ge-
setzes vom 18. Dezember 2012
(GVBl. S. 530), die Präsiden-
tin/der Präsident zuständig.“

e) Artikel 7 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt
geändert:

aaa) In Nummer 10 wird der
Punkt am Ende durch
ein Komma ersetzt.

bbb) Nach Nummer 10 wird
folgende Nummer 11 an-
gefügt:

„11. Begutachtung und
Überwachung des
Instituts als Techni-
sche Bewertungs-
stelle gemäß Arti-
kel 29 Abs. 3 EU-
Bauproduktenver-
ordnung und des

zu ihrer Durchfüh-
rung erlassenen
Bundesgesetzes.“

bb) In Absatz 4 werden das Wort
„sieben“ durch das Wort
„sechs“ und die Wörter „je-
weils von den Bundesministe-
rien für Raumordnung, Bauwe-
sen und Städtebau, der Finan-
zen, für Wirtschaft, für Arbeit
und Sozialordnung, für Ver-
kehr, für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit und für
Post und Telekommunikation“
durch die Wörter „von den
Bundesministerien für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit und für Wirtschaft
und Energie“ ersetzt.

cc) Absatz 5 erhält folgende Fas-
sung:

„(5) Jedes Mitglied des Ver-
waltungsrates hat eine Stimme.
Der Verwaltungsrat ist be-
schlussfähig, wenn mindestens
die Hälfte der Stimmen vertre-
ten ist. Er fasst seine Beschlüs-
se mit einfacher Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Mit-
glieder, soweit in diesem Ab-
kommen nichts anderes vorge-
sehen ist. Bei Stimmengleich-
heit gilt der Antrag als abge-
lehnt. Beschlüsse in Bezug auf
die Ausstellung und Veröffent-
lichung Europäischer Techni-
scher Bewertungen, in Bezug
auf die Aufgaben einer notifi-
zierenden Behörde im Sinne
von Artikel 40 EU-Bauproduk-
tenverordnung und in Bezug
auf die Mitarbeit in Gremien
der Europäischen Kommission
sowie sonstigen europäischen
und internationalen Gremien
bedürfen einer Mehrheit von
mindestens drei Vierteln der
vertretenen Stimmen. Unter
den vom Bund bestellten Mit-
gliedern ist eine Übertragung
von Stimmen zulässig; einem
Mitglied können jedoch jeweils
höchstens die Stimmen für drei
andere Mitglieder übertragen
werden.“

f) Artikel 8 Absatz 2 wird wie folgt
geändert:

In Satz 3 werden die Wörter „Se-
natsverwaltung für Bau- und Woh-
nungswesen“ durch die Wörter „für
das Bauwesen zuständigen Senats-
verwaltung“ ersetzt.

g) Artikel 9 Absatz 3 wird wie folgt
geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„Leitlinien für europäische
technische Zulassungen“
durch die Wörter „Europäi-
schen Bewertungsdokumen-
ten“ ersetzt.



bb) Satz 5 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3 Abs. 4 Satz 1 und
Artikel 4 Abs. 4 bleiben unbe-
rührt.“

cc) Nach Satz 5 wird folgender
Satz 6 angefügt:

„Soweit eine Beschlussfassung
der Ausschüsse für Grundsatz-
fragen aufgrund der zeitlichen
Vorgaben der EU-Bauproduk-
tenverordnung nicht möglich
ist oder nicht notwendig er-
scheint, werden die Ausschüs-
se für Grundsatzfragen im
Nachgang unterrichtet.“

h) Artikel 10 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„(2) Die Präsidentin/Der
Präsident beteiligt den zustän-
digen Sachverständigenaus-
schuss bei der Erarbeitung von
Europäischen Bewertungsdo-
kumenten und falls erforder-
lich bei der Erteilung von Eu-
ropäischen Technischen Be-
wertungen. Sofern dies im Ein-
zelfall nicht möglich oder not-
wendig erscheint, wird der
Sachverständigenausschuss im
Nachgang unterrichtet.“

bb) Die Protokollnotiz zu Artikel 10
Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Protokollnotiz zu Artikel 10
Abs. 2

Bei Bauprodukten, die Vor-
schriften des technischen Ar-
beitsschutzes zuzuordnen sind,
ist im Rahmen der Erarbeitung
von Europäischen Bewertungs-
dokumenten und Europäischen
Technischen Bewertungen die
Zentralstelle der Länder für Si-
cherheitstechnik (ZLS) zu be-
teiligen, wenn dies ein Mit-
glied eines Sachverständigen-
ausschusses verlangt.“

i) Artikel 11 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 2 wird wie folgt geän-
dert:

aaa) Satz 1 erhält folgende
Fassung:

„Der Bund erstattet dem
Institut die anderweitig
nicht gedeckten Kosten,
die diesem durch die
Wahrnehmung der Auf-
gaben nach Artikel 3 un-
ter Beachtung der
Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Spar-
samkeit entstehen.“

bbb) In Satz 2 wird die Anga-
be „Artikel 10 Abs. 2
Satz 2“ durch die Anga-
be „Artikel 10 Abs. 2“
ersetzt.

ccc) Satz 4 wird aufgehoben.

bb) Absatz 3 erhält folgende Fas-
sung:

„(3) Der anderweitig nicht
gedeckte Finanzbedarf für die
Einrichtung und Unterhaltung
des Instituts wird zwischen den
Ländern aufgeteilt. Dies gilt
auch für den Finanzbedarf für
die Erledigung von Aufgaben,
die dem Institut aufgrund bun-
desrechtlicher Vorschriften zu-
gewiesen worden sind, jedoch
für die Länder wahrgenommen
werden. Die Festsetzung des
hierfür notwendigen Betrages
bedarf der Zustimmung von
zwei Dritteln der Finanzminis-
terien der Länder.“

cc) Der Absatz 5 wird aufgehoben.

dd) Absatz 6 wird nunmehr Ab-
satz 5 und bleibt ansonsten un-
verändert.

ee) Absatz 7 wird nunmehr Ab-
satz 6 und erhält folgende Fas-
sung:

„(6) Abweichend von Ab-
satz 3 wird der Finanzbedarf
zur Erledigung von Aufgaben
nach Artikel 2 Abs. 6 Nr. 4, Ar-
tikel 2 Abs. 6 Nr. 5 und Artikel 2
Abs. 7 unter Beachtung der
Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit entspre-
chend nachgewiesenem Auf-
wand durch das Land erstattet,
das die Aufgabe übertragen
hat. Für den Fall, dass alle Län-
der diese Aufgabe übertragen
haben, bleibt es bei der Rege-
lung nach Abs. 3. Wird dem In-
stitut eine durch ein einzelnes
Land übertragene Aufgabe
wieder entzogen, so finden die
Regelungen in Artikel 14
Abs. 1 und 2 entsprechende
Anwendung.“

ff) Die Protokollnotiz zu Artikel 11
Abs. 2 wird wie folgt geändert:

In Nummer 4 werden die Wör-
ter „das Gremium der Zulas-
sungsstellen (EOTA)" durch
die Wörter „die Organisation
Technischer Bewertungsstel-
len" ersetzt.

j) Artikel 13 erhält folgende Fassung:

„Streitigkeiten aus diesem Abkom-
men werden durch ein Schiedsge-
richt entschieden. Es gilt der als
Anlage beigefügte Schiedsvertrag.“

k) Artikel 14 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

„(1) Dieses Abkommen gilt für
unbestimmte Zeit. Es kann von je-
dem Beteiligten durch schriftliche
Erklärung gegenüber der für das
Bauwesen zuständigen Senatsver-
waltung des Landes Berlin unter
gleichzeitiger Benachrichtigung der
übrigen Beteiligten zum Schluss
des Kalenderjahres mit einer Frist
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von einem Jahr gekündigt wer-
den.“

l) Artikel 15 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung (1)
wird aufgehoben.

bb) Der Absatz 2 wird aufgehoben.

cc) Die Protokollnotiz zu Art. 15
Abs. 1 wird aufgehoben.

2. Dieses Abkommen tritt am 1. des Mo-
nats in Kraft, der dem Monat folgt, in

dem die letzte der von den Beteiligten
ausgefertigten Vertragsurkunden der
für das Bauwesen zuständigen Senats-
verwaltung des Landes Berlin zugeht.

3. Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung des Landes Berlin
kann den Wortlaut des Abkommens
über das Deutsche Institut für Bautech-
nik in der vom Inkrafttreten dieses Ab-
kommens an geltenden Fassung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Ber-
lin bekannt machen.
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Für die Bundesrepublik Deutschland
das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
Berlin, den 6. Juli 2016 Dr. Barbara Hendricks

Für das Land Baden-Württemberg
Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft
Stuttgart, den 14. Dezember 2015 Minister Franz Untersteller

Für den Freistaat Bayern
München, den 24. März 2016 Joachim Herrmann

Für das Land Berlin
Der Regierende Bürgermeister von Berlin,
vertreten durch den Senator für Stadt-
entwicklung und Umwelt
Berlin, den 14. April 2015 Andreas Geisel

Für das Land Brandenburg
Potsdam, den 15. August 2014 Vogelsänger

Für die Freie Hansestadt Bremen
Der Senator für Umwelt, Bau
und Verkehr
Bremen, den 3. Februar 2015 Senator Dr. Joachim Lohse

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Für den Senat
Die Senatorin für Stadtentwicklung
und Wohnen
Hamburg, den 21. Juli 2016 Dorothee Stapelfeldt

Für das Land Hessen
Hessisches Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Landesentwicklung
Wiesbaden, den 26. Oktober 2016 Tarek Al-Wazir

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Schwerin, den 24. Juni 2014 Harry Glawe

Für das Land Niedersachsen
Hannover, den 10. Februar 2015 Cornelia Rundt

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Namens der Ministerpräsidentin
Der Minister für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr
Düsseldorf, den 24. September 2015 Michael Groschek

Für das Land Rheinland-Pfalz
In Vertretung der Ministerpräsidentin
Die Ministerin der Finanzen
Mainz, den 22. April 2016 Doris Ahnen



Für das Saarland
Der Minister für Inneres und Sport
als Vertreter der Regierung des Saarlandes
Saarbrücken, den 22. Juni 2016 Klaus Bouillon

Für den Freistaat Sachsen
Der Staatsminister des Innern
Dresden, den 9. März 2014 Markus Ulbig

Für das Land Sachsen-Anhalt
Für den Ministerpräsidenten des
Landes Sachsen-Anhalt
Der Minister für Landesentwicklung
und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
Magdeburg, den 27. Oktober 2015 Thomas Webel

Für das Land Schleswig-Holstein
Innenminister
Kiel, den 10. Juli 2014 Andreas Breitner

Für den Freistaat Thüringen
Ministerin für Infrastruktur und
Landwirtschaft
Erfurt, den 8. Dezember 2015 Birgit Keller
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Artikel 1

Das Hessische Wohnungsaufsichtsge-
setz vom 4. September 1974 (GVBl. I
S. 395), geändert durch Gesetz vom
31. Oktober 2001 (GVBl. I S. 434), wird
wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der
Angabe zu § 12 die folgende Angabe
eingefügt:

„§ 12a Ferienwohnungen“

2. Nach § 12 wird als § 12a eingefügt:

„§ 12a

Ferienwohnungen

(1) Gemeinden mit angespannten
Wohnungsmärkten können durch Sat-
zung, deren Geltungsdauer fünf Jahre
nicht überschreiten darf, bestimmen,
dass im Gemeindegebiet oder in Teilen
davon Wohnraum nur mit Genehmi-
gung zur

1. wiederholten, nach Tagen oder Wo-
chen bemessenen entgeltlichen
Überlassung als Ferienwohnung
oder

2. Fremdenbeherbergung, insbeson-
dere einer gewerblichen Zimmer-
vermietung oder der Einrichtung
von Schlafstellen,

genutzt werden darf. Die Satzung
muss Vorgaben enthalten, unter wel-
chen Voraussetzungen eine Genehmi-

gung erteilt wird. Die Satzung kann
Ausnahmen von der Genehmigungs-
pflicht zulassen, insbesondere für die
kurzzeitige Zwischennutzung der
Wohnung bei Abwesenheit der Be-
wohnerin oder des Bewohners, die
kurzzeitige Zwischennutzung eines
geringen Teils der selbstgenutzten
Wohnung und den Bestandsschutz be-
reits genehmigter Ferienwohnungen.

(2) Angespannte Wohnungsmärkte
liegen vor, wenn die ausreichende
Versorgung der Bevölkerung mit
Wohnraum zu angemessenen Bedin-
gungen besonders gefährdet ist.“

3. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 3 wird das Wort „oder“ durch
ein Komma ersetzt.

b) In Nr. 4 wird der Punkt durch das
Wort „oder“ ersetzt.

c) Nach Nr. 4 wird als Nr. 5 angefügt:

„5. Wohnraum ohne eine aufgrund
einer Satzung nach § 12a erfor-
derliche Genehmigung zu den
dort genannten Zwecken über-
lässt.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 362-34

De r L and t ag ha t d a s f o l g ende Ge s e t z b e s c h l o s s en :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes*)

Vom 30. Juni 2017

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 30. Juni 2017

De r He s s i s c h e M in i s t e r p r ä s i d en t D i e He s s i s c h e M in i s t e r i n

Bou f f i e r f ü r Umwe l t , K l ima s chu t z ,
L andw i r t s c h a f t u nd
Ve rb r au che r s c hu t z

H i n z
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Artikel 1

Änderung des Hessischen
Ausführungsgesetzes zum Zwölften Buch

Sozialgesetzbuch

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch vom
20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 488), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 10. De-
zember 2013 (GVBl. S. 675), wird wie
folgt geändert:

1. Nach § 2 wird als neuer § 2a einge-
fügt:

„§ 2a

Zuständigkeit für die Eingliederungs-
hilfe nach dem Neunten Buch

Sozialgesetzbuch

Die nach § 97 des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch in Verbindung mit
§ 2 für die Eingliederungshilfe nach
dem Sechsten Kapitel des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch zuständigen
örtlichen und überörtlichen Träger der
Sozialhilfe sind auch zuständig für die
Eingliederungshilfe nach dem Zweiten
Teil Achtes Kapitel des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch.“

2. Der bisherige § 2a wird § 2b.

3. Nach § 7 wird als § 7a eingefügt:

„§ 7a

Weiterleitung der Erstattung des
Bundes nach § 136 des Zwölften

Buches Sozialgesetzbuch

(1) Die Träger der Sozialhilfe mel-
den dem für die Sozialhilfe zuständi-
gen Ministerium die Anzahl der Leis-
tungsberechtigten im Sinne des § 136
Abs. 2 Satz 1 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch je Kalendermonat

1. bis zum Ablauf der 34. Kalenderwo-
che des Jahres 2017 für den Melde-
zeitraum Januar bis Juni 2017,

2. bis zum Ablauf der 34. Kalenderwo-
che des Jahres 2018 für den Melde-
zeitraum Juli 2017 bis Juni 2018,

3. bis zum Ablauf der 34. Kalenderwo-
che des Jahres 2019 für den Melde-
zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019
und

4. bis zum Ablauf der 9. Kalenderwo-
che des Jahres 2020 für den Melde-
zeitraum Juli 2019 bis Dezember
2019

und versichern zugleich die Richtigkeit
und Vollständigkeit ihrer Angaben.

(2) Das Land leitet die Erstattungen
des Bundes nach § 136 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch an die Träger
der Sozialhilfe weiter. Die Weiterlei-
tung erfolgt jeweils nach Eingang des
Erstattungsbetrages des Bundes. Die
Höhe der an die Träger weiterzuleiten-
den Beträge errechnet sich nach der
Maßgabe des § 136 Abs. 3 Satz 1 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch.
Zuständige Stelle ist das Regierungs-
präsidium Gießen.“

4. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe
„und 136“ gestrichen.

b) Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018
in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt
Art. 1 Nr. 3 und 4 mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2017 in Kraft.

*) Ändert FFN 34-47

De r L and t ag ha t d a s f o l g ende Ge s e t z b e s c h l o s s en :

Viertes Gesetz
zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum

Zwölften Buch Sozialgesetzbuch*)

Vom 28. Juni 2017

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 28. Juni 2017

De r He s s i s c h e M in i s t e r p r ä s i d en t De r He s s i s c h e M in i s t e r

B ou f f i e r f ü r S o z i a l e s und I n t e g r a t i o n

G rü t t n e r
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